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§ 124 StGB Auskundschaftung eines
Geschafts- oder
Betriebsgeheimnisses zugunsten

des Auslands

StGB - Strafgesetzbuch

@ Beruicksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Wer ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz auskundschaftet, dal3 es im Ausland verwertet,
verwendet oder sonst ausgewertet werde, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren zu

bestrafen.
2. (2)Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis, zu dessen Wahrung er verpflichtet ist, der

Verwertung, Verwendung oder sonstigen Auswertung im Ausland preisgibt.

In Kraft seit 01.09.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 124 StGB Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslands
	StGB - Strafgesetzbuch


